
Auf Grund eines Fehlers der HÄVG (Hausärztlichen Vertragsgemeinscha:) 
wurden alle Pa>enten die den Hausarztvertrag unterschrieben haben von ihren 
jeweiligen Krankenkassen mit dem Hinweis angeschrieben, dass dieser Vertrag 
zum 30.6.2020 von Dr. Oster gekündigt wurde. DIES IST NICHT DER FALL ! 

Sie alle werden demnächst wieder angeschrieben, dass es sich dabei um einen 
Fehler handelt und die Kündigung zurückgenommen wird. 

DER HAUSARZTVERTRAG ZWISCHEN IHNEN UND DR. OSTER BLEIBT IN 
DER BEKANNTEN FORM ERHALTEN UND WIRD NICHT GEKÜNDIGT ! 

Wir biXen Sie, diesen Fehler zu entschuldigen. Ein Mitarbeiter der HÄVG haXe 
eine Nachfrage bezüglich des ForZührens des HZV Vertrages innerhalb des MVZ 
Dr. Oster fehlinterpre>ert. Eine entsprechende No>z des HÄVG liegt mir vor 
ebenso wie der Hinweis, dass die Krankenkassen zur Korrektur des 
Informa>onsschreibens aufgerufen werden. 

Bleiben Sie gesund ! 

Dr.Johannes Oster 
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